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Im Gesundheitswesen regiert der Rotstift – auch
bei Leistungen für Selbstständige: Wer freiwil-
lig Mitglied der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) ist, verliert zum Jahreswechsel sei-
nen Anspruch auf Krankengeld. Bislang zahlte
die Kasse in der Regel ab dem 43. Krankheitstag.

Selbstständige Frauen trifft das besonders, denn
bisher gab es Krankengeld auch im Falle einer
Schwangerschaft, für durch die Schwangerschaft
bedingte Erkrankungen und auch während der
gesetzlichen Mutterschutzfristen. Viele private
Tagegeldversicherungen bieten das nicht.

All das entfällt mit der nächsten Stufe der
Gesundheitsreform zum Jahreswechsel. Für
Selbstständige gilt dann der bundesweit einheit-
liche, so genannte »ermäßigte Beitragssatz«. Ei-
nen Krankengeldanspruch müssten sie zusätz-
lich über einen Wahltarif abdecken. Dabei gibt es
einen Pferdefuß, sagt Gerd-Dieter Gudd von der
TVD Brinkmann, Gudd & Tindler GmbH: »Schlie-
ßen Sie einen solchen Zusatz ab, binden Sie sich
aller Voraussicht nach drei Jahre und können
solange zwischen den gesetzlichen Kassen auch
bei einer Beitragserhöhung nicht wechseln.«

Er rät, sich von einem seriösen Versicherungs-
makler einen Systemvergleich berechnen zu las-
sen. Einige Private Krankenkassen (PKV) böten
attraktive Sonderkonditionen für Tierärzte und
auch Erkrankungen in der Schwangerschaft
(außerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfristen)
können mitversichert werden.

Die Mindestanforderungen:
Zumindest sollte eine Krankentagegeldversich-
erung die Kosten des Praxisvertreters abdecken,
besser noch auch den Gewinn und einen Teil der
fortlaufenden Kosten. Die ersten zwei bis drei
Wochen einer Krankheit seien meist ohne Zah-
lung zu überbrücken, danach sollte die Versiche-
rung aber greifen. Bei einer langwierigen, chroni-
schen Erkrankung droht sonst schnell die Pleite.

Eine Alternative oder ein sinnvoller Zusatz kann
eine Praxisausfallversicherung sein. Während
bei der Krankentagegeldversicherung Frauen
höhere Beiträge zahlen als Männer, sind sie bei
der Ausfallversicherung gleich. Die Kosten las-
sen sich außerdem steuerlich absetzen, dafür
müssen dann mögliche Zahlungen versteuert
werden. Eine Praxisausfallversicherung deckt
auch Ausfallzeiten während der Schwanger-
schaft ab und zahlt für sieben Tage nach einer
Geburt. Nachteil: Während eine Krankentage-
geldversicherung nach drei Jahren vom Versi-
cherer nicht mehr kündbar ist, ist das bei einer
Praxisausfallversicherung jederzeit möglich.
Deshalb sollte sie nicht unbedingt zur Grund-
versorgung herangezogen werden.     ds

Freiwillig gesetzlich versichert?

Kein Krankengeld für
selbstständige Tierärzte

elbstständigen steht – wie allen anderen
auch – eine Elterngeldleistung von min-
destens 67 Prozent des wegfallenden Net-

Elterngeld auch für Praxisinhaber
Wenn selbstständige Tierärzte Nachwuchs bekommen und sich als Eltern
gerne um die Kinder kümmern möchten, können sie dann auch Elterngeld
beantragen? Ja, für sie gelten die gleichen Regelungen wie für Arbeitnehmer
oder Beamte. Nur ist nicht so einfach und exakt vorauszuberechnen, wie viel
Geld letztendlich wirklich gezahlt wird.

erbescheid des Vorjahres, einen Vorauszahlungs-
bescheid oder eine Einnahmen-Überschuss-
Rechnung oder Bilanz »glaubhaft gemacht wer-
den«. Dafür muss nachgewiesen werden, dass
man im kompletten Vorjahresveranlagungs-
zeitraum und im aktuellen Jahr bis zur Geburt
des Kindes voll berufstätig war. Bis zum nächs-
ten aktuellen Steuerbescheid wird das Eltern-
geld dann vorläufig gezahlt.

Probleme bereiten die sogenannten »nachlau-
fenden Honorare«. Hat eine Tierärztin während

des Berechnungszeitraumes mehr Leistungen
als im Vorjahr erbracht, diese jedoch noch nicht
bezahlt bekommen, bekommt sie dafür auch
keinen 67-Prozent-Elterngeldanteil. Wenn Kun-
den die Außenstände dann in der Elterngeldzeit
überweisen, »werden diese verrechnet und min-
dern die Höhe ein zweites Mal«, bemängelt der
Hauptgeschäftsführer des Bundes der freien Be-
rufe, Arno Metzler. Noch weiß aber niemand, ob
dieses Vorgehen einer gerichtlichen Prüfung
standhält. Auch das Familienministerium äu-
ßerte sich zur »Verrechnungsfrage« nicht.

Erlaubt ist es auch, in Teilzeit die Praxis weiterzu-
führen – bis zu 30 Stunden die Woche. Da
Elterngeld aber nur tatsächlich wegfallendes Ein-
kommen ersetzen soll, wird das dabei erzielte
Nettoeinkommen abgezogen. Abgerechnet wird
zum Schluss: Nach dem Ende des Elterngeld-
bezugs ist das tatsächlich erzielte Einkommen in
diesem Zeitraum nachzuweisen. Dann muss man
gegebenenfalls Rückzahlungen leisten oder er-
hält eine Nachzahlung.

FAZIT: Selbstständige können ihr Elterngeld nicht
so exakt vorausberechnen wie Angestellte, haben
aber grundsätzlich denselben Anspruch. Bei
Kinderwunsch sollte man die Einkunftsnach-
weise mithilfe des Steuerberaters im Jahr/in den
Monaten vor der Geburt besonders sorgfältig
aufbereiten, um »glaubhafte Belege« zu haben
und bei Streitfällen gewappnet zu sein.     ds

Praxismanagement

(Informationen im Internet: tinyurl.com/42o2ur)

Unsicherheitsfaktor: Wie werden »nachlaufende Honorare« angerechnet?

S
toeinkommens zu. In Zahlen: Absolut min-
destens 300.- Euro und höchstens 1.800.- Euro,
monatlich, ausgezahlt für die ersten zwölf
Lebensmonate des Kindes. Die Höhe wird auf
Basis der Nettoeinkünfte aus den letzten zwölf
Monaten vor der Geburt berechnet. Da Selbst-
ständige keine Gehaltsabrechnung vorlegen
können, kann das Einkommen über den Steu-

Das Elterngeld hilft Kinder und Praxis besser
zu vereinbaren, denn auch Teilzeitarbeit
bleibt möglich.
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Hoffentlich Allianz.

Die neue Allianz Tierkrankenversicherung. Der umfassende Schutz bei Krankheit und Unfall.
Die Gesundheit eines Haustieres sollte nicht an den Finanzen scheitern. Die neue Allianz Tier-
krankenversicherung erstattet Hunde- und Katzenhaltern unter anderem 80% der Kosten, die eine
Behandlung oder Operation nach sich ziehen können. So erspart sie Ihren Kunden die Sorgen vor
hohen Rechnungen. Und Ihnen Kostendiskussionen oder Forderungsausfälle. Weitere Informationen
bei Ihrer Allianz vor Ort oder unter www.allianz.de.

Die Behandlung kommt von Ihnen. 
Die Finanzspritze von uns.
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